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Beschlussvorschlag: 
Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg wird beauftragt, die der Beschlussvorlage 
beigefügte Korrespondenzvereinbarung zwischen der Großen Kreisstadt Radeberg und der KBO 
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost abzuschließen und die 
KBO zu bevollmächtigen, im Namen der Stadt Radeberg die Ausgleichsvereinbarung mit der 
Landeshauptstadt Dresden sowie der SachsenEnergie AG und der Technischen Werke Dresden 
GmbH abzuschließen.  
 
 
 
Gerhard Lemm 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Zum 01.01.2021 erfolgte die Fusion der ENSO und der DREWAG zur SachsenEnergie AG. 
Über den Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen wird die SachsenEnergieAG künftig in den 
Organkreis der Technischen Werke Dresden (TWD) einbezogen. Das hat zur Folge, dass die 
SachsenEnergieAG und die TWD mangels Gewerbeertrag keine oder nur in reduziertem Umfang 
Gewerbesteuer zahlen. Damit sinkt das Gewerbesteueraufkommen der hebeberechtigten 
Gesellschafterkommunen der KBO teilweise erheblich. 
Um dies zu vermeiden, hatte sich die Landeshauptstadt Dresden im Zuge der Fusion von ENSO 
und DREWAG einverstanden erklärt, den Umlandkommunen den Ausfall der Gewerbesteuer 
auszugleichen. Die Kommunen werden so gestellt, als ob es die Fusion nicht geben würde. 
 
Zu diesem Zweck soll eine Vereinbarung über den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen 
(Ausgleichsvereinbarung) zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der KBO geschlossen 
werden. Die KBO fungiert dabei als Zahlstelle für die Kommunen und als Prüferin der Plausibilität 
der jeweiligen Abrechnung, die zusätzlich durch den Wirtschaftsprüfer der SachsenEnergie geprüft 
wird.   
 
Dazu ist eine Vereinbarung zwischen der KBO und der Großen Kreisstadt Radeberg 
(Korrespondenzvereinbarung) sowie eine Vollmacht erforderlich, die die Stadt Radeberg der KBO 
für den Abschluss und die Durchführung der Ausgleichsvereinbarung erteilt.  
Für ihre Leistungen erhält die KBO eine jährliche Vergütung in Höhe von 166,77€ zzgl. gesetzl. 
USt. Die Laufzeit dieser Vereinbarung entspricht der Laufzeit der Ausgleichsvereinbarung.   
 
 
 
Anlage/n 
 
 
Entwurf Ausgleichsvereinbarung Gewerbesteuer 
Korrespondenzvereinbarung und Vollmacht KBO 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 

 Aufwand: Leistungsvergütung 

Veranschlagung:  

Ergebnishaushalt:  198,46 € /Jahr 

Finanzhaushalt:  198,46 € / Jahr 

Haushaltsstelle: 

1113.03.00/443160 

 
 
 

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name 

 
 



Entwurf
Stand, 11.03.2021

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VEREINBARUNG ÜBER EINEN KOMMUNALEN
LASTENAUSGLEICH

ZUM AUSGLEICH VON GEWERBESTEUERMINDEREINNAHMEN
ANLÄSSLICH DER FUSION VON ENSO UND DREWAG

(AUSGLEICHSVEREINBARUNG)

mit der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost als
Vertreter und Zahlstelle
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ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VEREINBARUNG ÜBER EINEN KOMMUNALEN

LASTENAUSGLEICH ZUM AUSGLEICH VON GEWERBESTEUERMINDEREINNAHMEN

ANLÄSSLICH DER FUSION VON ENSO UND DREWAG

(AUSGLEICHSVEREINBARUNG)

zwischen

1. der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost,
v. d. d. Geschäftsführerin Katrin Fischer, Dresdner Straße 48, 01844 Neustadt in
Sachsen

hier handelnd

(a) nicht im eigenen Namen sondern aufgrund gesonderter Vollmachten, die
im Konvolut als Anlage la beigefügt sind, namens und im Auftrag für die
jeweilige in Anlage ib aufgeführten Ostsächsischen Gemeinden und
Städte, die jeweils Gesellschafter der KBO sind.

- im Folgenden zusammen die „Empfängergemeinden“ und jede für sich
eine „Empfängergemeinde“ genannt —

und

(b) im eigenem Namen, sofern und soweit sie aus dieser Ausgleichsverein
barung direkt als Zahlstelle für die Empfängergemeinden berechtigt oder
verpflichtet ist.

- im Folgenden „KBO“ genannt -

Die KBO stellt klar, dass sie nur diejenigen Empfängergemeinden vertritt und für
diese als Zahlstelle fungiert, die sie gemäß der als Anlage la beigefügten Vollmach
ten zum Abschluss dieser Ausgleichsvereinbarung bevollmächtigt haben.

und

2. der Landeshauptstadt Dresden,
v. d. d. Oberbürgermeister Dirk Hilbert, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

- im Folgenden „LHD“ genannt -

und

3. der SachsenEnergie AG,
v. d. d. Vorstand [‘] und [.1, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden

- im Folgenden „SachsenEnergie AG“ genannt —
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und

4. der Technische Werke Dresden GmbH,
v. d. d. Geschäftsführer [.] und [.j, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden

- im Folgenden „TWD“ genannt -

- KBD, Empfängergemeinden, LHD, SachsenEnergle AG und TWD im Folgenden
zusammen die „Parteien“ und jede für sich eine „Partei“ genannt -

Präambel

(A) Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2021 wurde die DREWAG Stadtwerke
Dresden GmbH (die „DREWAG“) in die ENSO Energie Sachsen Ost AG (die „ENSO“)
bei gleichzeitiger Sachkapitalerhöhung bei ENSO und Abschluss eines Beherr
schungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen DREWAG und ENSO einge
bracht (die „Fusion“). ENSO firmiert nach der Fusion unter SachsenEnergie AG.
SachsenEnergie AG ist bzw. wird mit Wirkung zum 01.01.2021 auf der Grundlage
entsprechender Ergebnisabführungsverträge als Organgeseilschaft in den ertrag-
steuerlichen Organkreis der TWD eingegliedert (der „TWD-Organkreis“).

(B) Vor der Fusion wurde die Aufgabe der örtlichen Energieversorgung in den Emp
fängergemeinden, weiteren ostsächsischen Gemeinden sowie zum Teil in der LHD
bereits durch die ENSO wahrgenommen.

ENSO war die alteinige Anteilseignerin der ENSO NETZ GmbH (die „ENSO NETZ“),
die vor der Fusion das der Energieversorgung der ENSO zugrundeliegende und sich
über die Gemeinden der Landkreise Bautzen, Görlitz, Meißen und Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge sowie Teile der LHD erstreckende Versorgungsnetz (das
„ENSO-Versorgungsnetz“) betrieb. Das ENSO-Versorgungsnetz umfasst die tech
nischen Anlagen und Leitungen bis zur jeweiligen Abgabestelle an den/die Letzt
verbraucher. Es stand im Eigentum der ENSO und steht nach Wirksamkeit der Fu
sion auch weiterhin im Eigentum der SachsenEnergie AG. ENSO und ENSO NETZ
bildeten vor der Fusion nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG) ei
nen gewerbesteuerlichen Organkreis (der „ENSO-Organkreis“) mit einer einheitli
chen mehrgemeindlichen Betriebsstätte im Sinne des § 30 GewStG (die „ENSO
Netzbetriebsstätte“). Diese einheitliche mehrgemeindliche Betriebsstätte er
streckte sich über die in der Anlage 2 im einzelnen aufgeführten Flächengemein
den (zusammen die „Flächengemeinden“ und jede für sich eine „Flächenge
meinde“) und die LHD (die Flächengemeinden zusammen mit der LHD die „Zerle
gungsberechtigten Gemeinden“ und jede für sich eine „Zerlegungsberechtigte
Gemeinde“).

Die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages des ENSO-Organkreises erfolgt(e)
unter den Zerlegungsberechtigten Gemeinden auf Basis einer Gewichtung der
über das ENSO-Versorgungsnetz an die Letztverbraucher abgegebenen Strom
mengen und die im ENSO-Organkreis geleisteten Arbeitslöhne im Verhältnis von
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40 % (Arbeitslöhne) zu 60 % (Stromabgaben). Dieser Maßstab war vom Sächsi
schen Finanzgericht mit rechtskräftigem Urteil vom 14.04.2017 (Az.: 8 K 1351/15)
für rechtmäßig befunden worden.

(C) Vor Wirksamkeit der Fusion wurde in der LHD die Aufgabe der Energieversorgung
vor allem durch die DREWAG wahrgenommen. Die DREWAG ist bzw. war alleinige
Anteilseignerin der DREWAG NETZ GmbH (die „DREWAG-NETZ“), die das der Ener
gieversorgung der DREWAG zugrundeliegende Energieversorgungsnetz (das
„DREWAG-Versorgungsnetz“) betrieb. Das DREWAG-Versorgungsnetz steht im Ei
gentum der DREWAG.

Als mittelbare Tochtergesellschaften der TWD waren DREWAG und DREWAG
NETZ in den TWD-Organkreis vor der Fusion, der neben DREWAG und DREWAG
NETZ weitere Organgeselischaften umfasst, eingebunden. Die Zerlegung des Ge
werbesteuermessbetrages des TWD-Organkreises erfolgte bislang auf die LHD und
die Gemeinde Roßwein (Biogasanlage in Haßlau) nach Maßgabe des Regelmaßsta
bes des § 29 Abs. 1 Nr. 1 GewStG (Summe der Arbeitslöhne).

(D) Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Umsetzung der Fusion kam es zwischen
der ENSO NETZ und der DREWAG NETZ zu einer Neuorganisation der Betriebsfüh
rung mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2020 (die „Netztransaktionen“). Die
Netztransaktionen dienten einer Ausgestaltung der DREWAG NETZ als reine
Strom- und Gasnetzgesellschaft und beinhalteten u. a.

• die Übernahme und den Betrieb des bislang auf Ebene der ENSO NETZ
vorhandenen Mittel- und Niederdruckgasnetzes durch die DREWAG NETZ
und

• die Übernahme und den Betrieb des bislang auf Ebene der DREWAG NETZ
vorhandenen Hochdruckgas- und Hochspannungsstromnetzes durch
ENSO NETZ.

Im Zusammenhang mit den Netztransaktionen wurde die ENSO NETZ in Sachsen-
Netze HS.HD GmbH und die DREWAG NETZ in SachsenNetze GmbH umfirmiert.

(E) Das ENSO-Versorgungsnetz und das DREWAG-Versorgungsnetz (nachfolgend ge
meinsam „SachsenEnergie AG-Versorgungsnetz“) stellen gewerbesteuerlich vo
raussichtlich eine einheitliche mehrgemeindliche Betriebsstätte oder mehrere ein
heitliche mehrgemeindlichen Betriebsstätten (die „SachsenEnergie AG
Netzbetriebsstätte“) dar.

(F) Der TWD-Organkreis umfasst nach der Fusion folglich die aus dem TWD
Organkreis stammenden Betriebsstätten in der LHD und der Gemeinde Roßwein,
die SachsenEnergie AG-Netzbetriebsstätte und ggf. zukünftig hinzukommende Be
triebsstätten.

Der gesetzlich vorgegebene Zerlegungsmechanismus führt im TWD-Organkreis
nach der Fusion voraussichtlich zu einem deutlich geringeren absoluten Anteil der
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Flächengemeinden am Gewerbesteuermessbetrag bei gleichzeitiger Erhöhung der
Zerlegungsanteile der LHD und — in absoluten Zahlen der Höhe nach geringer— der
Gemeinde Roßwein. Weiter kann eine Verlustverrechnung im TWD-Organkreis au
ßerhalb der SachsenEnergie AG zu einer Verringerung des Gewerbesteueraufkom
mens zu Lasten der Flächengemeinden führen. Zweck und Ziel dieser Ausgleichs-
vereinbarung ist es, diese Nachteile der Flächengemeinden auf einer der Gewer
besteuererhebung nachgelagerten Stufe auszugleichen und den Status Quo der
Gewerbesteuererhebung der Flächengemeinden vor der Fusion, den Netztransak
tionen und Eingliederung der SachsenEnergie AG in den TWD-Organkreis aufrecht
zu erhalten. Im Zuge eines interkommunalen Finanzausgleichs sollen die Lasten
und Vorteile, die sich aus der Fusion, den Netztransaktionen und der Eingliederung
der SachsenEnergie AG in den TWD-Organkreis ergeben, zwischen der LHD und
der jeweiligen Empfängergemeinde unter Einschaltung der KBO als Zahlstelle für
die Empfängergemeinden unmittelbar ausgeglichen werden.

(G) Die prognostizierte Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Aus
gleichszahlungen für die Jahre 2021 bis 2030 bezogen auf die Empfängergemein
den insgesamt und bezogen auf die LHD einschließlich den der Prognose zugrun
deliegenden Kalkulationsannahmen sind dieser Vereinbarung als Anlage 3 beige
fügt. Den Vertragspartnern LHD, SachsenEnergie AG und TWD ist bekannt, dass
die KBO und ihre Gesellschafter der Fusion im Vertrauen darauf zugestimmt ha
ben, dass die SachsenEnergie AG (im Erstellungszeitpunkt noch firmierend als
„ENSO“) die Entwicklung unter den aufgeführten Kalkulationsannahmen nach bes
tem Wissen prognostiziert hat.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:

§1
Vereinbarungsgegenstand

Gegenstand der Ausgleichsvereinbarung ist eine Einigung nach § 25 Abs. 1 Sächsisches Fi
nanzausgleichsgesetz (SächsFAG) über den nachträglichen Ausgleich der sich infolge der
Fusion, der Netztransaktionen und der Einbindung der SachsenEnergie AG in den TWD
Organkreis ergebenden Verschiebungen des Gewerbesteueraufkommens als direkter Aus
gleich der Lasten und Folgen der Fusion und Netztransaktionen.

§2
Ausgleichsmaßstab

2.1 Zum Ausgleich der oben skizzierten Gewerbesteuerverschiebungen vereinbaren
die Parteien die Zahlung von Ausgleichsbeträgen durch die LHD an die jeweilige
Empfängergemeinde. Die Ermittlung erfolgt für den jeweiligen gewerbesteuerli
chen Erhebungszeitraum, erstmals für das Kalenderjahr 2021, nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen für jede einzelne Empfängergemeinde.

2.2 Zunächst wird gemäß den nachfolgenden Regelungen der Ziffern 2.2.1 bis 2.2.4
ermittelt, welchen fiktiven Gewerbesteuerbetrag die jeweilige
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Empfängergemeinde ohne die Fusion und die Netztransaktionen und ohne die Ein

bindung der SachsenEnergie AG in den TWD-Organkreis hätte erwarten können:

2.2.1 Ausgangsgröße ist der Gewerbeertrag der SachsenEnergle AG, wie er gesondert
auf Ebene der SachsenEnergie AG unter Einbezug der Gewerbeerträge ihrer un
mittelbaren und mittelbaren Organgesellschaften, insbesondere der DREWAG,
DREWAG-NETZ und ENSO-NETZ, ermittelt und als Besteuerungsgrundlage in den

Gewerbesteuermessbetragsbescheid, wie er gegenüber der TWD für den jeweili

gen Erhebungszeitraum festgesetzt wurde, eingeflossen ist.

2.2.2 Aus diesem Gewerbeertrag der SachsenEnergie AG wird durch Multiplikation mit

einem Prozentsatz in Höhe von 44 % der fiktive Gewerbeertrag der für diese Aus

gleichsvereinbarung als unverändert fortbestehend fingierten ENSO errechnet.

2.2.3 Dieser fiktive Gewerbeertrag ist mit der Steuermesszahl gemäß § 11 Abs. 2 Ge
wStG in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 3,5 %) zu multiplizieren, um

den fiktiven Gewerbesteuermessbetrag der als unverändert fortbestehend fin

gierten ENSO zu errechnen.

2.2.4 Dieser fiktive Gewerbesteuermessbetrag wird anhand des Maßstabs von 40 %
(ENSO-Arbeitslöhne) und 60 % (ENSO-Stromabgaben) auf die einzelnen Zerle
gungsberechtigten Gemeinden verteilt.

(i) Für die Bemessung des Faktors ENSO-Stromabgaben ist dabei auf die
Stromabgaben an die Letztverbraucher aus Stromabgabestellen des
ENSO-Versorgungsnetzes vor der Fusion und vor den Netztransaktionen
abzustellen. Die entsprechend maßgeblichen Stromabgabestellen sind in

der Anlage 4 räumlich näher spezifiziert. Zur Klarstellung: Maßgebend
sind die Stromabgabestellen und Stromabgaben im jeweiligen Ermitt

lungszeitraum.

(ii) Für die Bemessung des Faktors ENSO-Arbeitslöhne wird zunächst hin

sichtlich der Flächengemeinden auf die in den Flächengemeinden geleis

teten Arbeitslöhne der SachsenEnergie AG und ihrer Organgesellschaften
abgestellt. Der auf die LHD entfallende Teil der ENSO-Arbeitslöhne wird

mit einem Prozentsatz in Höhe von 29,2 % der gesamten in der LHD ge
leisteten Arbeitslöhne der SachsenEnergie AG und ihrer Organgesell

schaften festgelegt. Zur Klarstellung: Maßgebend sind die ENSO
Arbeitslöhne im jeweiligen Ermittlungszeitraum.

2.2.5 Die sich aus den Regelungen der Ziffern 2.2.1 bis 2.2.4 ergebenden Anteile der je
weiligen Empfängergemeinde am fiktiven Gewerbesteuermessbetrag werden mit

dem für diese Empfängergemeinde jeweils geltenden Hebesatz multipliziert und

ergeben die fiktiven Gewerbesteuereinnahmen der jeweiligen Empfängerge
meinde aus der als unverändert fortbestehend fingierten ENSO.

2.3 Aus der Differenz zwischen einerseits dem gemäß Ziffer 2.2 ermittelten fiktiven
Gewerbesteuereinnahmen der jeweiligen Empfängergemeinde und andererseits
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den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, wie sie die Empfängergemeinden
von der TWD erhalten, ergibt sich für die jeweilige Empfängergemeinde der
Brutto-Ausgleichsbetrag.

2.4 Der Brutto-Ausgleichsbetrag ist sodann um die hierauf von der LHD gemäß § 6 Ge
meindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) in der jeweils geltenden Fassung zu ent
richtende Gewerbesteuerumlage zu kürzen. Gemäß § 6 Abs. 2 und 3 GemfinRefG
in der derzeit geltenden Fassung ermittelt sich der Kürzungsbetrag wie folgt:

Kürzungsbetrag = Brutto-Ausgleichsbetrag / Gewerbesteuerhebesatz
der LHD im betreffenden Jahr * 35%

Der Brutto-Ausgleichsbetrag verringert um den Kürzungsbetrag entspricht dem
von der LHD an die jeweilige Empfängergemeinde zu zahlenden Ausgleichsbetrag.

2.5 Ein Muster einer solchen Ausgleichsberechnung ist dieser Vereinbarung als An
lage 5 beigefügt.

§3
Gläubiger und Schuldner des Ausgleichsanspruchs, Aufgaben der KBO

3.1 Der Ausgleichsbetrag ist von der LHD an die jeweils ausgleichsberechtigte Empfän
gergemeinde zu bezahlen.

3.2 Schuldner des Ausgleichsanspruchs ist ausschließlich die LHD. Gläubiger ist die je
weilige Empfängergemeinde. KBO ist selbst nicht Gläubiger, aber berechtigt, im
Namen der ausgleichsberechtigten Empfängergemeinden ausstehende Zahlungen
einzufordern und mit Wirkung für und gegen diese Empfängergemeinden entge
genzunehmen. Ausgleichsansprüche gegenüber der SachsenEnergie AG oder der
TWD oder Ausgleichsansprüche der Flächengemeinden untereinander bestehen
nicht.

3.3 KBO fungiert — vorbehaltlich der Bestimmung gern. Ziffer 3.6 - als Zahlstelle für
sämtliche Empfängergemeinden. Das heißt, dass von der LHD an eine Empfänger-
gemeinde zu leistenden Ausgleichsbeträge mit schuldbefreiender Wirkung für die
LHD auf folgendes Konto der KBO (das „KBO-Konto“) zu überweisen sind:

Kreditinstitut: [.1
IBAN: [.]

Unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kann die KBO schriftlich gegenüber
der LHD eine andere Bankverbindung benennen, die dann als KBO-Konto im Sinne
dieser Ausgleichsvereinbarung gilt.

3.4 Die KBO hat erhaltene Ausgleichszahlungen an die jeweilige Empfängergemeinde
weiterzuleiten.
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3.5 KBO prüft die Plausibilität der Abrechnung und bestätigt sie gegenüber der jewei
ligen Empfängergemeinde oder teilt der SachsenEnergie AG, der LHD und der je
weiligen Empfängergemeinde etwaige Einwände mit. Eine Prüfung der tatsächli
chen Umstände, die der Abrechnung zu Grunde liegen, oder eine Rechtsprüfung
nimmt KBO nicht vor. In eine nachträgliche Anpassung gern. Ziffer 4.4 ist KBO nicht
einbezogen. Sie erhält jedoch von der LHD oder der SachsenEnergie AG zu Infor
mationszwecken eine Ablichtung der jeweiligen Korrespondenz sowie eine Über
sicht gern. Ziffer 4.6 Satz 3.

3.6 Zahlungen aufgrund einer nachträglichen Anpassung gern. Ziffer 4.4 sind jeweils
direkt zwischen der LHD und der jeweiligen Empfängergemeinde abzuwickeln.

§4
Verfahren

4.1 Die Ermittlung, Überprüfung, Anpassung und Bekanntgabe der Ausgleichsbeträge
ist Aufgabe der SachsenEnergie AG. Die Ermittlung des Ausgleichsbetrags erfolgt
für den jeweiligen Erhebungszeitraum gesondert für jede Empfängergemeinde.

4.2 Die LHD und die TWD stellen der SachsenEnergie AG die für die Ermittlung des
jeweiligen Ausgleichsanspruchs notwendigen Informationen und Unterlagen, ins
besondere die Steuerbescheide (Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag,
Bescheid über die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages, Gewerbesteuerbe
scheide) binnen eines Monats nach Erhalt der Bescheide zur Verfügung und haben
die zur Berechnung notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Empfängergemeinden
haben der SachsenEnergie AG jede Änderung eines für die Berechnung der Aus
gleichsbeträge relevanten Hebesatzes mitzuteilen. Die Parteien —jede für sich —

stimmen bereits hiermit zu, dass die sie betreffenden Informationen und Angaben
über die steuerlichen Verhältnisse auch für die Übermittlung, Überprüfung und
Anpassung von Ausgleichsansprüchen anderer Flächengemeinden genutzt wer
den dürfen.

4.3 Bezogen auf den jeweiligen Erhebungszeitraum hat die erstmalige Ermittlung und
Bekanntgabe der Ausgleichsbeträge unter Zugrundelegung der veröffentlichten
oder von der jeweiligen Empfängergemeinde bekanntgegeben Hebesätze inner
halb von vier Monaten nach Vorliegen der Bescheide über den Gewerbesteuer
messbetrag und über die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages zu erfolgen.
Die Bekanntgabe hat durch die SachsenEnergie AG gegenüber den anderen Par
teien zu erfolgen, wobei hinsichtlich der Empfängergemeinden eine Bekanntgabe
gegenüber der KBO als deren Vertreter erfolgt.

4.4 Sofern die tatsächlichen Festsetzungen im jeweiligen Gewerbesteuerbescheid ei
ner Empfängergemeinde von der Ermittlung gemäß Ziffer 4.3 abweichen oder bei
nachträglichen Änderungen der Steuerbescheide einschließlich der Änderungen
des Gewerbeertrags der SachsenEnergie AG, ist die Ermittlung der Ausgleichsbe
träge zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eventuelle Rückzahlungsan
sprüche der LHD gegenüber den Empfängergemeinden werden im bilateralen
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Verhältnis zwischen der LHD und der jeweiligen Empfängergemeinde geltend ge
macht (Teilschuldnerschaft). Hinsichtlich der Ermittlung und Bekanntgabe gelten
die Regelungen der Ziffer 4.3 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Bekannt
gabe anstelle der KBO direkt gegenüber der betroffenen Empfängergemeinde zu
erfolgen hat.

4.5 Die SachsenEnergie AG hat auf gesondertes Verlangen einer Partei die für die
Überprüfung der sie betreffenden Ausgleichsbeträge notwendigen Informationen
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen oder - nach Wahl der SachsenEnergie AG
— vor Ort oder per Ferndatenzugriff Einsicht in die Informationen und Unterlagen
zu gewähren.

4.6 Die SachsenEnergie AG hat der KBO und der LHD jeweils mit Bekanntgabe der erst
maligen Ermittlung der Ausgleichsbeträge eine der Regelung des § 259 Abs. 1 BGB
entsprechende Übersicht über die Höhe der an die einzelnen Empfängergemein
den zu leistenden Ausgleichszahlungen und deren Ermittlung vorlegen. Kommt es
zu einer Änderung (vgl. Ziffer 4.4), gilt dies bezogen auf die LHD entsprechend. Er
gänzend gilt bei einer Änderung die Regelung der Ziffer 3.5 letzter Satz.

§5
Fälligkeit

5.1 Die für den jeweiligen Erhebungszeitraum von der LHD gemäß erstmaliger Ermitt
lung (vgl. Ziffer 4.3) zu leistenden Ausgleichsbeträge werden zur Zahlung an KBO
einen Monat nach Bekanntgabe der Ausgleichsbeträge gegenüber der KBO und
der LHD fällig, spätestens jedoch fünf Monate nach Zugang des Bescheides über
den Gewerbesteuermessbetrag und des Zerlegungsbescheids bei der TWD. Die
Bekanntgabe hat schriftlich oder in Textform unter Beifügung der in Ziffer 4.6
Satz 2 bezeichneten Übersicht über die Höhe der an die einzelnen Empfängerge
meinden zu leistenden Ausgleichszahlungen und deren Ermittlung zu erfolgen.
Sollte der auf eine einzelne Empfängergemeinde entfallende Betrag im Zeitpunkt
der Fälligkeit nicht berechenbar sein, ist dies in der Übersicht zu vermerken. Die
Fälligkeit der Ansprüche der übrigen Empfängergemeinden wird dadurch nicht be
rührt.

5.2 Die Regelungen der Ziffer 5.1 gelten entsprechend bei einer Anpassung des Aus
gleichsanspruches (vgl. Ziffer 4.4) mit der Maßgabe, dass im Fall, dass der ur
sprüngliche Ausgleichsbetrag den angepassten Ausgleichsbetrag übersteigt, eine
Rückzahlung von der Empfängergemeinde an die LHD zu erfolgen hat.

5.3 Die LHD kann hinsichtlich ihrer Zahlungsverpflichtungen aus der jeweiligen erst
maligen Ermittlung der Ausgleichsbeträge (vgl. Ziffer 4.3) nur mit solchen Gegen
forderungen aufrechnen und ein Zurückbehaltungsrecht nur auf solche Ansprüche
stützen, die unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.
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§6
Ausscheiden von Flächengemeinden, Ausscheiden der KBO

6.1 Wenn sich der Kreis der in der SachsenEnergie AG-Netzbetriebsstätte zusammen
gefassten Flächengemeinden, die allesamt im Sinn der § 28 ff. GewStG zerle
gungsberechtigt sind, durch eine Reduzierung des SachsenEnergie AG
Versorgungsnetzes (Wegfall von Stromabgabestellen) verkleinert, scheidet die be
treffende Flächengemeinde aus der Berechnung des jeweiligen Ausgleichsbetra
ges (vgl. § 2) aus. Bezogen auf die Empfängergemeinde, die mit dieser Flächenge
meinde identisch ist, ist diese Ausgleichsvereinbarung letztmalig auf denjenigen
gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraum anzuwenden, zu welchem die be
troffene Empfängergemeinde noch hinsichtlich des SachsenEnergie AG
Versorgungsnetzes zerlegungsberechtigt nach § 28 ff. GewStG ist.

6.2 Die KBO ist berechtigt, unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten durch
schriftliche Erklärung gegenüber der LHD und der SachsenEnergie AG zum Ende
eines Kalenderjahres, erstmals zum Ablauf des 31.12.2030 durch schriftliche Erklä
rung gegenüber der LHD aus dieser Ausgleichsvereinbarung auszuscheiden. Unbe
schadet dieses Termins scheidet die KBO aus dieser Vereinbarung mit einer Frist
von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres aus, wenn sie ihre Aktien
vollständig veräußert und nicht mehr Aktionärin der SachsenEnergie AG ist. Frist-
beginn ist der Abschluss eines Kaufvertrages über die Aktien.

6.3 Mit Wirksamkeit des Ausscheidens der KBO haben Bekanntmachungen der Sach
senEnergie AG, Abrechnungen und Ausgleichszahlungen der LHD jeweils direkt ge
genüber den Empfängergemeinden zu erfolgen.

6.4 Soweit sich aus Vorstehendem nichts anderes ergibt, bleiben die Regelungen die
ser Ausgleichsvereinbarung im Übrigen von einem Ausscheiden der KBO unbe
rührt.

§7
Steuerkraftmesszahl

7.1 Werden in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Bestimmungen über die Auf
teilung des Gewerbesteueraufkommens getroffen, sind diese nach § 8 Abs. 5
Satz 1 SächsFAG bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl zu berücksichtigen.
Diese Ausgleichsvereinbarung ist eine solche öffentlich-rechtliche Vereinbarung
im Sinne des § 8 Abs. 5 Satz 1 SächsFAG. Das hat das Sächsische Staatsministerium
der Finanzen mit Schreiben vom 25.09.2020 bestätigt. In Abhängigkeit von der
kassenstatistischen Buchung der Aufteilung werden somit die von der LHD an die
Empfängergemeinden zu zahlenden Ausgleichsbeträge (netto, d. h. nach Abzug
der Gewerbesteuerumlage [vgl. Ziffer 2.4]; entsprechendes gilt für evtl. Rückzah
lungen nach Ziffer 4.4. Satz 2) im Rahmen des Finanzausglelches gemäß dem
SächsFAG bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl der LHD in Abzug gebracht
und fließen als Gewerbesteuereinnahmen in die Steuerkraftmesszahlen der Emp
fängergemeinden ein. Die LHD und die Empfängergemeinden müssen nach dem
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für die Umsetzung des § 8 Abs. 5 Satz 1 SächsFAG vorgesehenen formalen Proce
dere (vgl. VwV Kommunale Haushaltssystematik) die erhaltenen, gezahlten oder
rückerstatteten (vgl. Ziffer 4.4) Ausgleichszahlungen jeweils im Quartal des Zah
lungszuflusses bzw. -abflusses als Zuweisungen (Transfereinzahlungen/Transfer
auszahlungen) gegenüber der zuständigen Stelle anmelden.

7.2 Sollte das Verständnis der Parteien gemäß Ziffer 7.1 nicht zutreffen oder die Be
rücksichtigung der Ausgleichszahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs gemäß
dem SächsFAG — wie in Ziffer 7.1 geschildert — nachträglich entfallen, reduziert
sich der gemäß § 2 zu ermittelnde Ausgleichsbetrag um den Vorteil, welchen die
jeweilige Empfängergemeinde dadurch realisiert, dass der Ausgleichsbetrag nicht
im Rahmen der Berechnung der Steuerkraftmesszahl und somit des Ausglei
chungsmechanismus gemäß den SächsFAG berücksichtigt wird. Die Parteien wer
den in diesem Fall einen Nachtrag zu dieser Vereinbarung schließen, in welche der
auf die jeweilige Empfängergemeinde entfallende Vorteilsbetrag prozentual pau
schaliert wird, so dass bei der Berechnung des Ausgleichsbetrags die jeweilige Pau
schale zum Abzug kommt. Diese Abzugspauschale wird einmal errechnet und in
der errechneten Höhe während der Restlaufzeit dieses Vertrages der Reduzierung
des Ausgleichsbetrages zugrunde gelegt; die Abzugspauschale wird nicht jährlich
neu berechnet.

§8
Prüfung

8.1 Durch den Abschlussprüfer der SachsenEnergie AG ist ergänzend zur jährlichen
Abschlussprüfung zu prüfen, ob im abgelaufenen Geschäftsjahr auf der Grundlage
der in diesem Zeitraum vorliegenden Steuerbescheide die SachsenEnergie AG die
Ausgleichsbeträge für die jeweilige Empfängergemeinde gemäß den Regelungen
dieser Vereinbarung ordnungsgemäß ermittelt und bekanntgemacht hat. Über die
Prüfung ist ein Bericht einschließlich einer zusammenfassenden Bescheinigung
des Prüfungsergebnisses zu erstellen (der „Prüfbericht“). Die Kosten der Prüfung
hat die SachsenEnergie AG zu tragen.

8.2 Den jährlichen Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers legt die SachsenEnergie AG der
KBO und der LHD jährlich bis spätestens zum 15. Oktober vor.

§9
Inkrafttreten und Vereinbarungsdauer

9.1 Diese Ausgleichsvereinbarung wird fest unter Ausschluss der Möglichkeit der or
dentlichen Kündigung für den Zeitraum von 30 Jahren, d. h. bis einschließlich dem
Erhebungszeitraum 2050 geschlossen. Sollte der Ausschluss der ordentlichen Kün
digung aus zwingenden rechtlichen Gründen unwirksam sein oder werden, gilt ein
Kündigungsausschluss für die Dauer von 25 Jahren als vereinbart, Ist auch dieser
Ausschluss unwirksam, beträgt der Ausschluss 20 Jahre. Rechtzeitig vor dem Ende
der Laufzeit, mindestens aber ein Kalenderjahr vor dem Auslaufen dieser Aus
gleichsvereinbarung sind die Parteien verpflichtet, Verhandlungen zu deren
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Verlängerung aufzunehmen. Sollten sich die steuerrechtlichen und sonstigen Vo
raussetzungen, die zum heutigen Abschluss der Ausgleichsvereinbarung geführt
haben, zum Auslaufen der vereinbarten Festlaufzeit nicht bzw. nicht wesentlich
verändert haben, sind die Parteien verpflichtet, eine Verlängerung der Laufzeit um
jeweils we[tere zehn Jahre zu vereinbaren. Sollten sich Rahmenbedingungen ver
ändert haben, sind die Parteien verpflichtet, diese Änderungen inhaltlich bei der
Verlängerung der Ausgleichsvereinbarung angemessen im Rahmen eines ausge
wogenen Interessenausgleiches zu berücksichtigen. Bis zur Verständigung über
die Verlängerung der Laufzeit oder bei Streitigkeiten über den Verlängerungsan
spruch bis zu deren ggf. gerichtlicher verbindlicher Beilegung wird diese Vereinba
rung vorläufig fortgesetzt, wobei die spätere Verständigung bzw. das Ergebnis der
verbindlichen Streitbeilegung rückwirkend auf den Zeitraum der vorläufigen Fort
setzung anzuwenden ist.

9.2 Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt nicht vor, wenn der Ergebnisabfüh
rungsvertrag zwischen EVD und SachsenEnergie AG beendet wird und/oder wenn
die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes entfällt.

9.3 Die Ausgleichsvereinbarung wird mit erstmaliger Wirkung für die nach § 18 Ge
wStG ab dem Erhebungszeitraum 2021 entstehende Gewerbesteuer geschlossen.

9.4 Endet der Ergebnisabführungsvertrag zwischen EVD und SachsenEnergie AG, tritt
an die Stelle des in Ziffer 2.3 genannten Wortes „TWD“ das Wort „SachsenEnergie
AG“. Sind in diesem Fall die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, wie sie die
jeweilige Empfängergemeinde von der SachsenEnergie AG erhalten hat, höher als
der gern. § 2 ermittelte Ausgleichsbetrag, führt auch dies nicht zu einer Zahlungs
verpflichtung der Empfängergemeinde.

9.5 Diese Ausgleichsvereinbarung endet, wenn das Gewerbesteuergesetz aufgehoben
wird und an dessen Stelle keine sonstige wirtschaftlich vergleichbare Regelung zu
gunsten der Kommunen in Kraft tritt aufgrund derer die Empfängergemeinden
ohne die Fusion höhere Einnahmen erzielt hätten.

9.6 Diese Ausgleichsvereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die
Fusion der DREWAG in die ENSO in das Handelsregister der ENSO als übernehmen-
dem Rechtsträger eingetragen wird.

9.7 Die Parteien stellen klar, dass die Ausgleichsvereinbarung auch dann weitergilt,
wenn die SachsenEnergie AG aus dem TWD-Organkreis ausscheiden sollte oder
die SachsenEnergie AG in einen anderen Organkreis eingegliedert wird. In diesem
Fall ist maßgebend für (i) die Anwendung von Ziffer 2.2.1 und § 4 die Festsetzun
gen/Bescheide gegenüber der SachsenEnergie AG bzw. dem neuen Organträger
und (ii) für die Anwendung der Ziffer 2.3 die Gewerbesteuerzahlung durch die
SachsenEnergie AG bzw. den neuen Organträger.
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§ 10
Schlussbestimmungen

10.1 Jegliche Nebenabreden zu dieser Ausgleichsvereinbarung sind nicht getroffen. Än
derungen und Ergänzungen dieser Ausgleichsvereinbarung bedürfen der Schrift-
form. Das gilt auch für die Änderung dieser Schriftformbestimmung.

10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ausgleichsvereinbarung unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der Ausgleichsvereinbarung im Üb
rigen nicht berührt. Anstelle der ungültigen Bestimmung werden zwischen den
Parteien solche Regelungen vereinbart, die bei Kenntnis der Ungültigkeit einzelner
Bestimmungen an deren Stelle getroffen worden wären und den mit den ungülti
gen Bestimmungen verfolgtem Zweck und wirtschaftlichem Erfolg am nächsten
kommen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass diese Ausgleichsvereinbarung eine
Lücke enthalten sollte.

10.3 Diese Ausgleichsvereinbarung wird vierfach im Original ausgefertigt. Die Original
ausfertigungen werden jeweils von der KBO, der LHD, der SachsenEnergie AG und
der TWD verwahrt. Die SachsenEnergie AG verpflichtet sich, der KBO für jede der
Flächengemeinden auf deren Wunsch eine Ablichtung dieser Ausgleichsvereinba
rung kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

[Unterschriftenseite folgt]
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UNTERSCHRIFTENSEITE
zur Ausgleichsvereinbarung

Dresden, [Datum]

Landeshauptstadt Dresden

Dresden, [Datum]

Technische Werke Dresden

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

[1
Geschäftsführer

[.]
Geschäftsführer

Dresden, [Datum]

SachsenEnergie AG

Neustadt in Sachsen, [Datum]

KBO kommunalen Beteiligungsgesell
schaft mbH an der Energie Sachsen Ost,
handelnd im eigenen Namen und als Ver
treter für die Empfängergemeinden

[‘]
Vorstand

[.1
Vorstand

Katrin Fischer
Geschäftsführerin
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Anlage 2- Flächengemeinden

8 stadt/Gemeinde Name

1 Stadt Altenberg

2 Gemeinde Arnadorf

3 Stadt Bad Gottteuba-Berggießhübet
4 Stadt Bad Schandau

5 Gemeinde Bahretat

6 Gemeinde Bannewitz

7 Große Kreisstadt Baatzen
8 Gemeinde Beierndorf

9 Stadt Bernadorf

10 Stadt Bernatadt a. d. Eigen

31 Gemeinde Bertedort-Hörnitz

12 Große Kreieatadt Biachofawerda
13 Gemeinde Boxberg/G.L.

14 Gemeinde Burkae

15 Große Kreisstadt Coswig
16 Gemeinde Crostwttz

17 Gemeinde Cunewatde

18 Gemeinde Demitz-Thumitz

19 Gemeinde Giera-Zehren

20 Große Kreisstadt Dippotdiswalde

21 Große Kreisetadt Döbetn

22 Gemeinde Doberechau-Gaußig

23 Gemeinde Gohma

24 Stadt Dohna

25 Gemeinde Dorthain

26 Gemeinde Gürrhennersdorf

27 Gemeinde Dürrröhrsdort-Dinerebach

28 Gemeinde Ebernbach

29 Stadt Eberebach-Neugeredort

30 Stadt Btatra

31 Gemeinde Frankenthal

32 Große Kreisstadt Freitat

33 Stadt Gtaehötte

34 Gemeinde Glaubit.z

35 Gemeinde Göda

36 Gemeinde Gohriach

37 Große Kreisstadt Görlitz

38 Stadt Gröditz

39 Gemeinde Großdubrau

40 Große Kreisstadt Großenhain

41 Gemeinde Großharthae

42 Gemeinde Großnaendorf

43 Gemeinde GroßpostwitzlOL.

44 Stadt Großröhredorf

45 Gemeinde Großachönaa

46 Gemeinde Großachweidnitz

47 Gemeinde t-tähnichen

48 Gemeinde Hainewatde

49 Gemeinde t-tartmannsdorf-Reiehenau

50 Gemeinde Haselbachtal

51 Stadt Heidenau

52 Gemeinde Hermedorf/Erzgeb.

53 Stadt Herrnhut

54 Gemeinde Hirechatein

55 Gemeinde Hechkirch

56 Gemeinde Hohendubrau

57 Stadt Hohnatein

58 Gemeinde Horka

59 Gemeinde Käbschütztat

60 Große Kreisstadt Kamenz

61 Gemeinde Klingenbnrg

62 Gemeinde Ktipphauaen

63 Gemeinde Koderadorf

64 Stadt Könignbrück

65 Gemeinde Königshain

66 Stadt Königstein/Sächn. Schw.

67 Gemeinde Königewartha

68 Gemeinde Kottmar

69 Gemeinde Kreba-Neudort

70 Gemeinde Kreiecha

71 Gemeinde Kubachütz

72 Gemeinde Kurort Jonadort

73 Gemeinde Kurort Rathen

74 Gemeinde Lampertnwatde

75 Gemeinde Laußnitz

76 Gemeinde Lawatde



77 Gemeinde Leuterederf

78 Gemeinde Lichtenberg

79 Gemeinde Liebechützberg

80 Stedt Liebetedt

81 Große Kreinstedt Löbee

82 Gemeinde Lohmen

83 Stedt Lornmetznoh

84 Gemeinde Melnchwitz

85 Gemeinde Merkerndorf

86 Gemeinde Mittelherwigedorf

87 Gemeinde Moritzburg

88 Gemeinde Mlcke

89 Gemeinde Müglitztel

90 Gemeinde Nebeinchütz

91 Gemeinde Nnißeeue

92 Gemeinde Neechwitz

93 Gemeinde Neukirch (bei Königebrück)

94 Gemeinde Nnukirch/Leunitz

95 Stndt Neunetza-Spremberg

96 Stedt Neuntndt i. Sn.

97 Gemeinde Niedernu

98 Große Krninetedt Ninsky

99 Stndt Nonnen

100 Gemeinde Nünchritz

101 Gemeinde Gbnrgerig

102 Gemeinde Odenvitz

103 Gemeinde Ghern

104 Gemeinde Giberndorf

105 Gemeinde Oppnch

106 Gemeinde Oßling

107 Stndt Ostritz

108 Gemeinde Oßendnrf-Oknlle

109 Gemeinde Oybin

110 Gemeinde Panechwöz-Keeken

111 Große Kreinnledt Pirne

112 Gemeinde Prientewitz

113 Stndt Puinnitz

114 Gemeinde Punchwitz

115 Gemeinde Guitzdorf em Sen

116 Stndt Rebeneu

117 Gemeinde Rückniwitz

118 Stndt Rndeberg

119 Stndt Rndeburg

120 Gemeinde Rndiber

121 Gemeinde Relbitz-Reeenthnl

122 Gemeinde Remmnneu

123 Gemeinde Rethmnnnedorf

124 Stndt RnichnnbechiO.L.

125 Gemeinde Rninherdledorf-Schöne

126 Gemeinde Reinnbnrg

127 Große Kreinntndt Rieen

128 Gemeinde Rietechen

129 Gemeinde Rödereun

130 Gemeinde Ronenbnch

131 Gemeinde Ronenthel-Einletel

132 Stndt Rothenburg/O.L.

133 Stedl Schirginweldn-Kirncheu

134 Gemeinde Schmölln-Putzkeu

135 Gemeinde Schöneu-Eerzdorf e. d, Eigen

136 Gemeinde Schönbach

137 Gemeinde Sehönfetd

138 Gemeinde Schöpetel

139 Gemeinde Schwepnitz

140 Große Krninetadt Sebnitz

141 Stndt Seifhenneredorf

142 Gnmnindn Sohtand ed. Spren

143 Stndt Stedt Wehten

144 Gemeinde Steuchitz

145 Gemeinde Steine

146 Gemeinde Sleinigtwetn,edorf

147 Stedt Stelpen

148 Stedt Strnhla

149 Gemeinde Stmppen

150 Slndt Therendt

151 Gemeinde Thiendorf

152 Gemeinde Vierkirchen

153 Gemeinde Wncheu

154 Gemeinde Wntdhufen

155 Gemeinde Weinböhle



156 Stadt Weißenberg

157 Stadt Wiladruff

158 Stadt Wilthen

159 Gameinde Wülknitz

160 Gemeinde Zeithain

161 Große Kreiaetadt Zittau
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Anlage 4 zur Ausgleichsvereinbarung -

Gebiet für maßgebliche Stromabgabestellen an Letztverbraucher

Stadtl Name
Gemeinde

tadt Altenberg
emeinde Arnsdorf
tadt d Gottleuba-Berggießhübel
tadt d Schandau
emeinde hretal
emeinde nnewitz

ße Kreisstadt utzen
einde iersdorf

adt rnsdorf
dt mstadt a. d. Eigen

einde rtsdorf-Hörnitz
e Kreisstadt schofswerda
einde oxbera/9.L.
einde u

e_______ C twitz
e__________ C walde
e________ Dem tz-Thumitz
e L) -Zehren
eisstadt D Idiswalde
e D schau-Gaußig

o Kreisstadt D b n
em nde t) a
at D a
ern nde rfhin

L nd hauptstadt en
em nde nnersdorf
em nde hrsdorf-Dittersbach
eme nde b bach

bach-Neugersdorf
t a

inde F enthat
Kreisstadt F

tdt utte
inde itz
inde
inde h ch
Kreisstadt

inde rau
e Kreisstadt am

nde bau
inde rdorf
inde stwitzlo.L.

t t ‘dorf
inde änau
inde weidnitz
ide n

emende ne
nde sdorf-Reichenau
nde htat

ee u
einde orf/Erzgeb.

einde ein
e einde hk cn

einde n ubrau
S in

pinde a
einde b hutztal

G e Kreisstadt
einde berg

G einde sen
pinde orf

rück
einde ein

einlSüchs. Schw.
artha

idorf

sdorf

einde mar
einde a-Ne

Gemeinde cha
Gemeinde chüt
Gemeinde rortJor

* nur Teilbereiche, siehe unten
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Anlage 4 zur Ausgleichsvereinbarung -

Gebiet für maßgebliche Stromabgabestellen an Letztverbraucher

Stadt! Name
Gemeinde

Gemeinde Kurort Rathen
Gemeinde Lampertswalde
Gemeinde außnitz
Gemeinde Lawalde
Gemeinde Leutersdorf
Gemeinde chtenberg
Gemeinde hschützberg

tadt L bstadt
Große Kreisstadt L bau

emeinde L hmen
tadt L sch

Gemeinde tz
emeinde rk oil
emeinde igsdorf
emeinde ci

nde
nde A tz
nde

meinde
einde z
einde h (bei Königsbrück)
einde .ausitz

-premberg
1. Sa.

G einde ru
G e Kreisstadt
—___

G einde ritz
G einde urig
G einde tz
G einde n

nde Olbersdorf
nde (ippach

emeinde Oßling
(adt Ostritz
emeinde Ottendorf-Okrilla
emeinde Qybin
emeinde Panschwitz-Kuckau
roße Kreisstadt Pima
emeinde Priestewjtz
tadt Pulsnitz
emeinde F‘uschwjtz
emeinde tzdorf am See
tadt R benau
emeinde keiwitz
adt eberg

Stadt eburg
Gemeinde adibor
Gemeinde albitz-Rosenthal
Gemeinde Rammenau
Gemeinde Rathmannsdorf

tadt Richenbach/O.L.
emeinde F-hinhardtsdorf-Schäna
emeinde Reinsberg

Große Kreisstadt Riesa
emeinde Rietschen
emeinde Räderaue
emeinde enbach

einde osenthal-Bjelatal
enburg/O.L.

ad iswalde-Kirschau
einde mölln-Putzkau
einde h nau-Berzdorf a. d. Eigen
ende rbach

meinde nfeld
einde Stal
einde pnitz
e Kreisstadt e z

ennersdorf
meinde d a.d. Spree

am t Wehten
emeinde chitz
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Anlage 4 zur Ausgleichsvereinbarung -

Gebiet für maßgebliche Stromabgabestellen an Letztverbraucher

Stadt) Name
Gemeinde L__

emeinde Stari
emeinde Steinigtwolmsdorf
tadt Stolpen

dt Strehla
meinde Struppen
dt Tharandt
meinde Thiendorf
meinde Vierkirchen
meinde Wachau
meinde Waldhufen
meinde Weinbähla

t Weißenberg
t Wilsdruff

t dt Wilthen
meinde Wülknitz
meinde Zeilhain
oße Kreisstadt Zittau

Maßgebliche Stromabgabestellen innerhalb des Stadtgebietes der Landeshauptstadt Dresden:

S annungsebene Ort Straße Haus-Nr. Ortsted
ochspannung Dresden Am Fährhaus 4 Niedersedlitz
ttelspannspannung Dresden Bautzner Landstr. 126 Rossendorf

M ttelspannspannung Dresden Dittersbacher Str. 16 Eschdorf
M telspannspannung Dresden B3utzner Landstr. 400 Possendorf

derspannung resden ur Alten Ziegelei 20 Weixdorf
ederspannung Dresden ur Alten Ziegelei 4 Weixdorf
nderspannung Dresden ur Alten Ziegelei 16 Weixdo,f
ederspannung Dresden ur Alten Ziegelei 2 Weixdorf
derspannung iresden urAlten Ziegelei 1 Weixdorf
derspannung Dresden !lehlerstr. 31 Langebrück
ederspannung Dresden tiehlerstr. 30 angebrück

1-liederspannung Dresden adeburger Landstr. 80 Wilschdorf
Niederspannung Dresden 9deburger Landstr. 84 Wilschdorf
Niedersparinung Dresden ugturmstr. 14 Kleinluga
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Korrespondenzvereinbarung
(nachfolgend „ Vereinbarung‘ genannt)

zwischen

KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Dresden unter HRB 12833, Dresdner
Straße 48, 01844 Neustadt in Sachsen, vertreten durch die Geschäftsführerin, Frau Katrin
Fischer

- nachfolgend „KBO“ genannt -

und der

Stadt Radeberg,
Markt 17-19, 01454 Radeberg
vertreten durch den Oberbürgermeister Gerhard Lemm

- nachfolgend „Empfängergemeinde“ genannt -

Präambel

Die KBO wird mit der Landeshauptstadt Dresden (LHD) sowie der SachsenEnergie AG (SE)
und der Technische Werke Dresden GmbH (TWD) als weiteren Partnern eine Vereinbarung
über den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen abschließen, die bei ihren Gesell
schafterkommunen als Folge der Einbeziehung der SE (vormals firmierend als „ENSO Energie
Sachsen Ost AG“) in den steuerlichen Organkreis der TWD eintreten werden. Zu den
Gesellschafterkommunen gehört auch die Empfängergemeinde, die mit einem Geschäftsanteil
in Höhe von EUR 833.858 an der KBO (Geschäftsanteil) beteiligt ist. Die Aus
gleichsvereinbarung liegt diesem Vertrag als Anlage 1 im Entwurf an und ist dessen
Bestandteil (Ausgleichsvereinbarung).

Die Ausgleichsvereinbarung wird die KBO im eigenen Namen und zugleich in Vertretung der
Empfängergemeinde abschließen, die daraus eigene Rechte, insbesondere den Anspruch auf
Ausgleichszahlungen, gegenüber der LHD erwirbt. Außerdem übernimmt die KBO auch
zugunsten der Empfängergemeinde Funktionen, die der ordnungsgemäßen Durchführung der
Ausgleichsvereinbarung dienen.

Dies zu regeln, ist Gegenstand dieser Vereinbarung.



2

§1
Vertragsgegenstand

1. Gegenstand der Vereinbarung sind Abschluss und Durchführung der Ausgleichsverein
barung. KBO ist berechtigt und verpflichtet, die Ausgleichsvereinbarung mit der LHD, der
SE und der TWD auch im Namen der Empfängergemeinde abzuschließen und die darin
geregelten Aufgaben auch in deren Interesse wahrzunehmen.

2. Nicht Vertragsgegenstand ist die Rückabwicklung etwaiger Überzahlungen, die sich
insbesondere aus der nachträglichen Änderung von Gewerbesteuerbescheiden ergeben
können. Die Rückabwicklung ist unmittelbar in dem Verhältnis von Empfängergemeinde
und LHD vorzunehmen.

§2
Zahistelle

Die KBO ist verpflichtet, die gemäß § 3.2 und § 3.3 der Ausgleichsvereinbarung von der
LHD an die Empfängergemeinde zu leistende Ausgleichszahlung einzufordern und mit
schuldbefreiender Wirkung gegenüber der LHD für die Empfängergemeinde ent
gegenzunehmen. KBO fungiert insoweit als Zahistelle.

2. KBO wird die Ausgleichszahlung von ihrem sonstigen Vermögen getrennt verwahren.
Sie wird hierzu ein gesondertes offenes Treuhandkonto bei der Volksbank Dresden
Bautzen eG einrichten, welches ausschließlich der Entgegennahme und Weiterleitung
der Ausgleichszahlungen dient.

§3
Auszahlung

KBO ist verpflichtet, die entsprechend der Mitteilung der SE gemäß § 4.3 der
Ausgleichsvereinbarung der Empfängergemeinde zustehende Ausgleichszahlung
abzüglich der ihr gemäß § 5 der vorliegenden Vereinbarung zustehenden Vergütung
innerhalb von 14 Bankarbeitstagen nach Eingang des Ausgleichsbetrages bei der KBO
an die Empfängergemeinde auszuzahlen.

2. Kommt die KBO mit der Zahlung des Ausgleichsbetrages in Verzug, ist der Betrag mit
3 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. In diesem Fall zahlt die
KBO den gemäß Abs. 1 geschuldeten Ausgieichsbetrag zuzüglich der bis zum
Auszahlungstag angefallenen Zinsen an die Empfängergemeinde aus. Auszahlungstag
ist der Tag, an dem die KBO den Zahlungsauftrag an‘ den Zahlungsdienstleister
abgesendet hat.

3. Auf Verlangen der Empfängergemeinde erteilt die KBO Auskunft über den Eingang des
Ausgleichsbetrags.
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§4
Prüfung der Abrechnung

1. KBO verpflichtet sich, die gemäß § 4.1 der Ausgleichsvereinbarung von der SE erstellte
Abrechnung auf Plausibilität zu prüfen.

2. Ist die Abrechnung plausibel, wird die KBO dies der Empfängergemeinde bestätigen. Ist
die Abrechnung nicht plausibel, wird KBO der Empfängergemeinde und der SE sowie
der LI-ID ihre Einwände mitteilen.

§5
Vergütung

Die KBO erhält für ihre Leistungen nach dieser Vereinbarung eine jährliche Vergütung
in Höhe des Betrages, der 0,02 % des Geschäftsanteils entspricht, mithin EUR 166,77.
Die gesetzliche Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe tritt hinzu.

§6
Haftung

1. Die KBO haftet gegenüber der Empfängergemeinde nur bei vorsätzlicher oder grob
fahrlässiger Pflichtverletzung.

2. Die KBO haftet nicht für die Verletzung von Leistungspflichten Dritter.

3. Der Höhe nach ist die Haftung auf den der Empfängergemeinde zustehenden Aus
gleichsbetrag begrenzt.

§7
Vollmacht

1. Zum Abschluss der Ausgleichsvereinbarung und zu deren Durchführung erteilt die
Empfängergemeinde der KBO eine Vollmacht (zweifach) gemäß Anlage 2.

2. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist die KBO befreit.

§8
Anwendbares Recht, Gerichtsstand

1. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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2. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder
hinsichtlich ihrer Gültigkeit ergeben, werden von den ordentlichen Gerichten
entschieden.

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder Zusammenhang mit
dieser Vereinbarung ist, soweit gesetzlich zulässig, Dresden.

§9
Vertragsdauer, Kündigung

Die Laufzeit dieser Vereinbarung entspricht der Laufzeit der Ausgleichsvereinbarung.
Gleichwohl kann diese Vereinbarung beiderseits mit einer Frist von sechs Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden.

2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

4. Wird die Vereinbarung gekündigt, ist es Sache der Empfängergemeinde, sich selbst um
die weitere Durchführung der Ausgleichsvereinbarung zu kümmern, deren Wirksamkeit
von der Beendigung dieser Vereinbarung unberührt bleibt.

§10
Schlussbestimmungen

1. Änderungen, Ergänzungen sowie die Aufhebung dieser Vereinbarung bedürfen der
Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist. Dies gilt auch für die
Aufhebung dieses Formerfordernisses. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden oder sollte diese Vereinbarung eine Lücke aufweisen, so soll hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame oder
durchführbare Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung entspricht. Im Falle einer Lücke gilt
diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck der
Vereinbarung von den Vertragspartnern vereinbart worden wäre, wenn sie sich der
Lücke bewusst gewesen wären. Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit oder
Undurchführbarkeit einer Bestimmung auf einem in dieser Vereinbarung normierten Maß
der Leistung oder Zeit beruht; in diesen Fällen tritt ein dem Gewollten möglichst nahe
kommendes, rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit an die Stelle des
Vereinbarten.
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Neustadt in Sachsen, den 15. März 2021

Katrin Fischer
KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost

Radeberg, den

Gerhard Lemm
Oberbürgermeister der Stadt Radeberg

Anlagen

Anlage 1 — Entwurf Ausgleichsvereinbarung
Anlage 2 — Vollmacht (zweifach)



Vollmacht

Hiermit bevollmächtigt die Stadt Radeberg, vertreten durch den Oberbürgermeister, Herrn Gerhard
Lemm,

die KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichtes Dresden unter HRB 12833, Dresdner Str. 48, 01844 Neustadt in
Sachsen, vertreten durch die Geschäftsführerin, Frau Katrin Fischer,

die der Stadt mit Schreiben der KBO vom 15. März 2021 übersandte

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VEREINBARUNG ÜBER EINEN KOMMUNALEN

LASTENAUSGLEICH ZUM AUSGLEICH VON GEWERBESTEUERMINDEREIN

NAHMEN ANLÄSSLICH DER FUSION VON ENSO UND DREWAG (Ausgleichsver
einbarung)

mit der Landeshauptstadt Dresden sowie der SachsenEnergie AG und der Technische Werke Dresden
GmbH als weiteren Partnern im Namen der Gemeinde abzuschließen und durchzuführen.

Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist die KBO befreit.

Radeberg, den

Oberbürgermeister

-Siegel-
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